
 
Vierte Satzung zur Änderung der Allgemeinen Prüfungsordnung für die Bache-

lor- und Masterstudiengänge an der Technischen Fakultät der Friedrich-
Alexander-Universität Erlangen-Nürnberg - ABMPO/TechFak -  

 
Vom 6. Mai 2010 

 
 
Aufgrund von Art. 13 Abs. 1 in Verbindung mit Art. 43 Abs. 5 und Art. 61 Abs. 2 des 
Bayerischen Hochschulgesetzes (BayHSchG) erlässt die Universität Erlangen-
Nürnberg folgende Änderungssatzung: 
 
 

§ 1 
 
Die Allgemeine Prüfungsordnung für die Bachelor- und Masterstudiengänge an der 
Technischen Fakultät der Universität Erlangen-Nürnberg - ABMPO/TechFak - vom 
18. September 2007, zuletzt geändert durch Satzung vom 4. März 2010, wird wie 
folgt geändert: 
 
1. § 29 erhält folgende neue Fassung: 
 

 „§ 29 Qualifikation zum Masterstudium  
 

 
(1) Die Qualifikation zum Masterstudium wird nachgewiesen durch:  

1. einen ersten berufsqualifizierenden in Bezug auf den jeweiligen Master-
studiengang fachspezifischen oder fachverwandten Abschluss einer 
Hochschule bzw. einen sonstigen gleichwertigen Abschluss; die jeweili-
gen Fachprüfungsordnungen der Masterstudiengänge regeln die fach-
spezifischen oder fachverwandten Abschlüsse nach Halbsatz 1,  

2. den Nachweis angemessener Englischkenntnisse, sofern die Fachprü-
fungsordnung dies vorsieht,  

3. das Bestehen des Qualifikationsfeststellungsverfahrens gemäß der An-
lage 1.  

 
(2) 1Die Abschlüsse nach Abs. 1 Satz 1 Nr. 1 müssen der fachspezifischen 
Bachelorprüfung nach dieser Prüfungsordnung einschließlich der jeweiligen 
Fachprüfungsordnung gleichwertig sein. 2Ist die Gleichwertigkeit nicht voll ge-
geben, kann die Zugangskommission den Zugang unter der Bedingung aus-
sprechen, dass zusätzliche von der Zugangskommission festzulegende Leis-
tungen im Umfang von bis zu maximal 20 ECTS-Punkte spätestens innerhalb 
eines Jahres nach Aufnahme des Masterstudiums nachzuweisen sind. 3Für 
die Feststellung der Gleichwertigkeit von in- und ausländischen Abschlüssen 
gelten die Art. 61 Abs. 4 Satz 2 und Art. 63 BayHSchG.  

 
(3) 1Abweichend von Abs. 1 Nr. 1 kann Studierenden, die in einem Bache-
lorstudiengang immatrikuliert sind, auf begründeten Antrag in Ausnahmefällen 
der Zugang zum Masterstudium gewährt werden, wenn sie mindestens 140 
ECTS-Punkte erreicht haben. 2Der Nachweis über den bestandenen Bachelor-
abschluss ist spätestens innerhalb eines Jahres nach Aufnahme des Studiums 
nachzureichen, die förmliche Aufnahme des Masterstudiums setzt den Ab-
schluss des Bachelorstudiums voraus. 3Der Zugang zum Masterstudium wird 
unter Vorbehalt gewährt.“ 

 
 



2. Die Anlage 1 erhält folgende neue Fassung: 
 

„Qualifikationsfeststellungsverfahren für das Masterstudium an der 
Technischen Fakultät der Friedrich-Alexander-Universität Erlangen-Nürnberg 
 
(1) Das Verfahren zur Feststellung der Qualifikation wird bei Bedarf, mindes-
tens jedoch einmal pro Semester für den jeweiligen Masterstudiengang vor 
Beginn der allgemeinen Vorlesungszeit durchgeführt. 
 
(2) 1Der Antrag auf Zulassung zum Qualifikationsfeststellungsverfahren ist bis 
spätestens 15. Juli zum Wintersemester und 15. Januar zum Sommersemes-
ter beim Masterbüro der Universität zu stellen. 2Dem Antrag sind beizufügen:  
1. ein Nachweis über einen Hochschulabschluss gemäß § 29 Abs. 1 Nr. 1 

(Zeugnis, Transcript of Records, Diploma Supplement oder vergleichbare 
Dokumente) bzw. ein Transcript of Records im Falle des § 29 Abs. 4, 

2. ein Bewerbungsschreiben,  
3. falls der Bachelorabschluss noch nicht vorliegt, eine Bestätigung, dass die 

Bewerberin oder der Bewerber im laufenden Prüfungstermin zu den das 
Bachelorstudium abschließenden Prüfungen gemeldet ist 

4. gegebenenfalls weitere Nachweise gemäß der jeweiligen Fachprüfung-
sordnung.  

 
(3) 1Die Feststellung der Qualifikation obliegt gemäß § 11 der Zugangskom-
mission des jeweiligen Masterstudiengangs. 2Die Zugangskommission kann 
die Koordination und Durchführung des Verfahrens einzelnen von ihr beauf-
tragten Mitgliedern übertragen, soweit nichts anderes bestimmt ist. 3Die Zu-
gangskommission bedient sich zur Erfüllung ihrer Aufgaben des Masterbüros. 
 
(4) 1Der Zugang zum Qualifikationsfeststellungsverfahren setzt voraus, dass 
die in Abs. 2 genannten Unterlagen fristgerecht und vollständig vorliegen. 2Mit 
den Bewerberinnen/Bewerbern, die die erforderlichen Voraussetzungen erfül-
len, wird das Qualifikationsfeststellungsverfahren gemäß Abs. 5 durchgeführt. 
3Bewerberinnen/Bewerber, die nicht zugelassen werden, erhalten einen mit 
Gründen und Rechtsbehelfsbelehrung versehenen Ablehnungsbescheid.  
 
(5) 1Die jeweilige Zugangskommission beurteilt in Rahmen des Qualifikations-
feststellungsverfahrens in einer Vorauswahl anhand der schriftlichen Unterla-
gen, ob eine Bewerberin/ein Bewerber die Eignung zum Masterstudium be-
sitzt. 2Die Zugangskommission stellt anhand der schriftlichen Unterlagen die 
Qualifikation fest, wenn: 
1. die Gesamtnote des fachspezifischen oder des fachverwandten bzw. des 

gleichwertigen Abschlusses gemäß § 29 Abs. 1, Nr. 1, 1. und 2. Halbsatz 
oder im Falle des § 29 Abs. 3 der Durchschnitt der bisherigen Leistungen 
2,50 (= gut) oder besser beträgt oder 

2. fachwissenschaftliche bzw. studiengangsbezogene Pflichtmodule insbe-
sondere ab dem vierten Semester des Bachelorstudiums nach dieser Prü-
fungsordnung oder gleichwertige Module einer anderen Hochschule mit ei-
nem bestimmten Notendurchschnitt bzw. einer jeweiligen Mindestnote be-
standen wurden; die Module und die Anforderungen an deren Noten wer-
den durch die jeweilige Fachprüfungsordnung bestimmt. 

3Bewerberinnen oder Bewerber, denen nicht bereits im Rahmen der Voraus-
wahl der Zugang zum Masterstudium gewährt werden kann, werden zu einer 
mündlichen Zugangsprüfung eingeladen. 4Die jeweilige Fachprüfungsordnung 
kann regeln, dass Bewerberinnen und Bewerber mit einem fachverwandten 
bzw. nicht voll gleichwertigen Abschluss abweichend von Satz 2 Nr. 1 eben-
falls nur aufgrund der mündlichen Zugangsprüfung in den Masterstudiengang 



aufgenommen werden. 5Der Termin der mündlichen Zugangsprüfung wird 
mindestens eine Woche vorher bekannt gegeben. 6Ist die Bewerberin/der Be-
werber aus von ihr/ihm nicht zu vertretenden Gründen an der Teilnahme ver-
hindert, so kann auf begründeten Antrag ein Nachtermin bis spätestens zwei 
Wochen vor Vorlesungsbeginn anberaumt werden. 7Die mündliche Zugangs-
prüfung ist für jede(n) Bewerberin/Bewerber einzeln durchzuführen und dauert 
ca. 20 Minuten. 8Sie wird von mindestens einem Mitglied der Zugangskom-
mission in Anwesenheit einer Beisitzerin oder eines Beisitzers durchgeführt; § 
17 Abs. 4 gilt entsprechend. 9Die mündliche Zugangsprüfung soll insbesonde-
re zeigen, ob die Bewerberin/der Bewerber die nötigen fachlichen und metho-
dischen Kenntnisse besitzt und zu erwarten ist, dass sie/er in einem stärker 
forschungsorientierten Studium selbständig wissenschaftlich zu arbeiten ver-
steht; die jeweilige Fachprüfungsordnung legt die Kriterien der Prüfung fest. 
10Das Ergebnis lautet bestanden bzw. nicht bestanden. 11Das Ergebnis der 
mündlichen Zugangsprüfung wird der Bewerberin/dem Bewerber schriftlich 
mitgeteilt. 12Ein Ablehnungsbescheid ist mit Begründung und einer Rechtsbe-
helfsbelehrung zu versehen.  
 
(6) Die Bewerberin/der Bewerber trägt die eigenen Kosten des Qualifikations-
feststellungsverfahrens selbst.“ 
 
 

 
§ 2 

 
Diese Satzung tritt am Tag nach ihrer Bekanntmachung in Kraft. 
 
 
 
 
Ausgefertigt aufgrund des Beschlusses des Senats der Universität Erlangen-
Nürnberg vom 21. April 2010 und der Genehmigungsfeststellung des Präsidenten 
vom 29. April 2010. 
 
Erlangen, den 6. Mai 2010 
 
 
 
 
 
Prof. Dr. Karl-Dieter Grüske 
Präsident 
 
 
Die Satzung wurde am 6. Mai 2010 in der Universität Erlangen-Nürnberg 
niedergelegt; die Niederlegung wurde am 6. Mai 2010 durch Anschlag in der 
Universität Erlangen-Nürnberg bekannt gegeben. Tag der Bekanntmachung ist der 6. 
Mai 2010. 
 
 


